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Beitragsordnung des Sozialfonds Fachhochschule Aachen e.V.

§ 1 Beitragspflicht

Jedes Mitglied des Sozialfonds der Fachhochschule Aaachen e.V. 
ist zur Entrichtung des Mitgliedbeitrages zu den nachfolgenden 
Bedingungen verpflichtet.

§ 2 Fälligkeit des Beitrags

(1)Der Beitrag für ein Kalenderjahr wird am 01. Januar eines 
jeden Jahres fällig und ist unaufgefordert auf das Konto des 
Vereins einzuzahlen bzw. wird durch Lastschrift eingezogen.

(2)Eine Zahlung des Jahresbeitrages in Teilbeträgen ist 
halbjährlich nach Absprache mit dem Vorstand möglich. Dies 
ist nicht bei Zahlungen per Lastschriftverfahjren möglich.
§ 2 (1) gilt entsprechend.

§ 3 Höhe des Beitrags

Der Jahresbeitrag beläuft sich auf
1.  6 € (alt 12,00 DM) für alle StudentInnen,
2.  16 € (alt 30,00 DM) für alle anderen Mitglieder und 

Angehörigen der Fachhochschule Aachen und natürliche 
Personen gemäß § 4 (1) Ziff. 3 der Vereinssatzung,

3.  mindestens 50 € (alt 100,00 DM) für alle juristischen Personen 
gemäß § 4 (1) Ziff. 3 der Vereinssatzung.

§ 4 Inkrafttreten

Die Änderungen der Beitragsordnung wurden am 16. April 2002 
beschlossen und traten am selben Tag in Kraft.
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